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Beitragsordnung (Gültigkeit ab 01.01.2025) 
 
 
1. Grundsatz 

Die materielle und personelle Situation in unserem Verein hat sich in den letzten Jahren deutlich 

verbessert. Dies insbesondere bei der Ausrüstung der Mannschaften und der Qualifikation der 

Übungsleiter. Auch in Zukunft wird es unser Ziel sein, den eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen. 

Dafür ist jedoch ein erheblich steigender finanzieller und materieller Aufwand zu erwarten. Die Zuschüsse 

durch den Landessportbund und den Berliner Fußballverband gehen indes zurück. Der Verein muss sich 

zunehmend aus Eigenmitteln finanzieren. Beiträge sind ein wesentliches Moment zur Eigenfinanzierung. 

 

2. Beiträge 
2.1 Die Eintrittsgebühr beträgt bei Vereinseintritt einmalig 30,00 EUR 

 

 

2.2 Der Beitrag beträgt: 

  für Mitglieder im Jugend- und Herrenbereich 25,00 EUR für Monatszahler 

   275,00 EUR für Jahreszahler 

 

  für Mitglieder im Seniorenbereich 20,00 EUR für Monatszahler 

   220,00 EUR für Jahreszahler 

 

  für passive Mitglieder 12,00 EUR für Monatszahler 

 

3. Beitragszahlung 
Die laufende Beitragszahlung ist eine Bringschuld und kann ausschließlich per SEPA-Lastschrift gezahlt 

werden. 

 

Eventuelle Barzahlungen haben nur im Ausnahmefall, jedoch nur gegen Quittung eines 

Vorstandsmitgliedes, zu erfolgen. Bei Übergabe von Beiträgen ohne Quittungsbeleg haften die Mitglieder 

für nicht abgerechnete Beiträge selbst. 

 

4. Besonderheiten der Beitragszahlung 

4.1 Mitgliedern über 18 Jahren, die einer Ausbildung (Azubi) oder einem Studium nachgehen, kann eine 

Beitragsermäßigung auf 20,00 Euro durch den Vorstand zuerkannt werden. Der Nachweis ist durch 

Unterlagen jeweils für ein Kalenderjahr zu erbringen. 
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4.2 Bei vorübergehender Arbeitslosigkeit, Bezug von Bürgergeld oder Verletzung kann auf Antrag eine 

Beitragsermäßigung von max. 6 Monaten gewährt werden.  

 

4.3 Die Anträge sind grundsätzlich im Voraus zu stellen. Rückwirkende Antragstellungen werden nicht 

anerkannt. 

 

4.4 Eine generelle Beitragsbefreiung (ruhende Mitgliedschaft) gibt es nicht (s. Satzung § 6 Abs. 4). 

 

4.5 Es gibt keine Beitragsermäßigung für Rentner. 

 

4.6 Wird ein Jahresbeitrag im Voraus bezahlt, so ermäßigt sich der Beitrag um einen Monatsbeitrag. 

Das nur dann, wenn alle bisherigen Beiträge vollständig beglichen sind. 

 

5. Beitragsrückstand 
5.1 Bei einem Beitragsrückstand von zwei Monatsbeiträgen erfolgt eine Mahnung durch den Verein. 

 

5.2 Bei einem Beitragsrückstand von drei Monatsbeiträgen erfolgt der vorläufige Entzug des 

Spielrechtes und der Ausschluss vom Trainingsbetrieb. Die Beiträge laufen auch bei Entzug des 

Spielrechtes und Ausschluss vom Trainingsbetrieb weiter. 

 

 

 

 

 

Steve Hornig        Ricarda Schuldt 

1. Vorsitzender        2. Vorsitzende 


